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Bescheid über die gesonderte Feststellung der Einhaltung der satzungsmäßigen
Voraussetzungen nach § 60a Abs. 1 AO

Feststellung

Es wird nach § 60a Abs. 1 AO gesondert festgestellt, dass die Satzung der Körperschaft
Pups and Dogs Berlin Brandenburg e.V., c/o Hr. Renö Lege, Milanstr. 6,14612 Falkensee
in der Fassung vom 1 1.12.2022, zuletzl geändert am 30.07.2023 die satzungsmäßigen Voraus-
setzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 AO einhält.
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Hinweise zur Feststellung

Eine Anerkennung, dass
der Steuerbegünstigung

die tatsächliche Geschäftsführung (§ 63 AO) den für die Anerkennung

notwenoigen Erfordernissen entspricht, ist mit dieser Feststellung nicht

verbunden.

Diese Feststellung bindet das Finanzamt hinsichtlich der Besteuerung der Körperschaft und der

steuerpnichtigen,-die Zuwendungen in Form von Spenden und Mitgliedsbeiträgen an die Körper-

schaft erbringln (§ 6oa Abs. 1 sätzzAo). Die Bindungswirkung dieser Feststellung entfällt ab

ä"rn Z"itprnf,t, inäem die Rechtsvorschriften, auf denen die Feststellung beruht, aufgehoben

ooer geanoert'werdln (s 6oa Abs. 3 Ao). Tritt bei den für die Fe_ststellung erheblichen Verhält-

n"."i 
"in" 

Anderung öIn, ist die Feststellung mit wirkung vom Zeitpunkt der Anderung der Ver-

hältnisse aufzuheben (§ 60a Abs. 4 AO).

Bitte beachten Sie, dass die lnanspruchnahme der Steuervergünstigungen auch von der tat-

sächlichen Geschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. im Rah-

men einer Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die aus-

schließliche und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und den

Bestimmungen der Satzung entsprechen.

Dies muss durch ordnungsgemäße Aufzeichnungen (insbesondere Aufstellung der Einnahmen

und Ausgaben, Tätigkeitsbericht, Vermögensübersicht mit Nachweisen über Bildung und Ent-

wicklung der Rücklagen) nachgewiesen werden (§ 63 AO). Über die Steuervergünstigungen
nach den einzelnen Steuergesetzen wird im Rahmen des Veranlagungsverfahrens entschieden.

ln jedem Falle ist die Körperschaft insoweit ertragsteuerpflichtig, als sie einen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb unterhält, der kein Zweckbetrieb ist. Soweit Körperschaftsteuerpflicht gegeben
ist, besteht im gleichen Umfang Gewerbesteuerpflicht. Durch die Gewährung der Steuerbefrei-
ung von der Körperschaft- und Gewerbesteuer wird die Umsatzsteuerpflicht grundsätzlich nicht
berührt.

Bei Beschäftigung von Arbeitnehmern sind Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchen-
steuer einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen.
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Hinweise zu steuerbegünstigten Zwecken

Hi nweise zu r Ausstel lu n g von Zuwendu ngsbestäti g un gen

Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungen und fehlverwendeten Zuwendungen

Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder ver-
anlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbe-
günstigten Zwecken venruendet werden, haftet für die entgangene Steuer.

Dabeiwird die entgangene Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer mit 30 %, die entgan-
gene Gewerbesteuer pauschal mit 15 oÄ der Zuwendung angesetzt (§ 10b Abs. 4 ESIG,
§ 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG).

DieKörperschaftfördertnachihrerSatzungimSinneder§§51ff.Aoau

(§ 52 Abs. 2 Nr.(n) 1B AO)
Förderung oer iniernationalen Gesinnung, der Toler anz auf allen Gebieten der Kultur

und des Völkerverständigungsgedanken
(§52 Abs. 2 Nr.(n) 13 Ao)

unmittelbar

sschließlich und

Zwecke: erodnützigende ldentitätichengemein echtlfolge nd h rerruG geschaufdiencheMensfürfeHn derördF eru g nrdert weminiekridisnrun Orientie geruörd gFCGhfl chenhrihre gesc
1rN 01 Ao)n)(2 Satz52 Abs(§

fehnnu Altednd-eJrn deFörderu ugg
4NralzS 12 r) Ao)(nAbs.52 dn heits-(§ esG uchenntlöffedn rdeuheitswesensndune Gesesd öffentlichFörderu ng itenhenre Krankübe rtragbavonkämnu Be ngd pfuütuVerhder ngderensbeson9e,pfle

AO1 3Nr )atzS (n)2Abs52(§ Mä ernnundenFrauvonreleG chbeder chtigungördeF rung

Zuwendungsbestätigungen für Spenden
Die Körperr--cnan ist oärei-ntigt, für §penden, die ihr zur Venrvendung für diesg Zwecke zugewen-

det werden, Zuwendungsbes-tätigungen nacir amtlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs' 1

n.leszustelauESTDV)
n-stehe n ImS nr ndste erlu iche Zuwe bestätigu genr Ausstelldie unguster füMamtlDie ungichen

uz IFre ulorm are uSal ilausfü baare-bfiul deNVform://wttlwhttIrnette nteu

Zuwendungsbestäti gungen für M itgliedsbeiträge
Die Körpers"t,aft ist uärecfrtigt, für Mi[gliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amtlich

vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 ESTDV) auszustellen.

zurückliegt
nur ausgestellt
Kalenderjahre

1 StE dDV ür-e S,i. Abs.50desn un Mnd ied beSne TU de §SduZuwen n itgl iträgung pegsbestätig
aer lslu eich nichtdesdiesesDatum eststelFdas ängwennWC enrd ngsbesfen

reF istel mit-bescheidS keoder inendu b heS ker Fin reiste lungungdrei
ennDi Fe rist st berechu zurdenidrbesche WUertei It taggenarschaftsteueKörpetels Anlage zum

(§ 63 Abs. 5 Ao)
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Hinweise zum Kapitalertragsteuerabzu g

Begründung und Nebenbestimmung

Rechts be helfs be I e h ru n g

Dieser Feststellungsbescheid kann mit dem Einspruch angefochten werden. Ein Einspruch ist je-
doch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Venrualtungsakt änded oder ersetzt, gegen den
ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige Klage, Revision
oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. ln diesem Fall wird der neue Veruraltungsakt Ge-
genstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Der Einspruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt schriftlich einzureichen, diesem elektronisch
zu übermitteln oder dort zur Niederschrift zu erklären.
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Tages,
an dem lhnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist.
Bei Bereitstellung zum Datenabruf gilt die Bekanntgabe am dritten Tag nach Absendung der elekt-
ronischen Benachrichtigung über die Bereitstellung der Daten an die abrufberechtigte Person als
bewirkt.
lst diese elektronische Benachrichtigung der abrufberechtigten Person nicht oder nicht innerhalb von
drei Tagen nach ihrer Absendung zugegangen, gilt der Veruualtungsakt an dem Tag als bekannt
gegeben, an dem die abrufberechtigte Person den Datenabruf tatsächlich dur"chgefühi't hat.
Bei Einlegung des Einspruchs soll der Venvaltungsakt bezeichnet werden, gegen den sich der Ein-
spruch richtet. Es soll angegeben werden, inwieweit der Veruitaltungsakt angefochten wird. Ferner
sollen die Tatsachen, die zur Begründung dienen, und die Beweismittel angeführt werden.

I

Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31.12.2025 zufließen, reicht für die Abstandnahme vom
Kapitalertragsteuerabzug nach § 44 a Abs. 4 und 7 Satz 1 Nr. 1, sowie Abs. 4b Satz 1 Nr. 3 und
Abs. 10 Satz 1 Nr. 2 EStG die Vorlage dieses Feststellungsbescheides oder die Überlassung ei-
ner amtlich beglaubigten Kopie dieses Feststellungsbescheides aus. Das Gleiche gilt bis zum
o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuer nach § 44b Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 EStG
durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut. Soweit die Kapitalerträge
i. S. des §43Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a ESIG einen Betrag von 20.000 Euro übersteigen, istein Steu-
erabzug in Höhe von drei Fünfteln vorzunehmen, wenn der Gläubiger bei Zufluss der Kapitaler-
träge nicht seit mindestens einem Jahr ununterbrochen wirtschaftlicher Eigentümer der Aktien
oder Genussscheine ist.

Die Vorlage dieses Feststellungsbescheides ist unzulässig, wenn die Erträge in einem wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb anfallen, für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausge-
schlossen ist.

lhr Finanzamt
(Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig)

Abkürzungen: AO = Abgabenordnung, BSIBI = Bundessteuerblatt, ESIG = Einkommensteuergesetz,
ESTDV = Einkommensteuer-Durchführungsverordnung, GewStG = Gewerbesteuergesetz,
KSIG = Körperschaftsteuerqesetz
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Datenschutzhinweis
lnformationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuervenvaltung und über lhre Rechte
nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über lhre Ansprechpartner in Datenschritzfragen entnehmen Sie
bitte dem allgemeinen lnformationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses lnformationsschreiben finden Sie un-
ter www.finanzamt.de (unter der Rubrik ,,Datenschutz") oder erhaltän Sie bei lhrem Finanzamt.
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